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Regeste

Vor- und Zwischenentscheid, | Vertragsrecht

Erwägungen

E. 1
Mit Entscheid vom 18. Mai 2022 hiess das Bezirksgericht Lenzburg eine Klage von
B.________ (Klägerin, Beschwerdegegnerin) teilweise gut. Es verurteilte die A.________
AG (Beklagte, Beschwerdeführerin) unter anderem, der Klägerin Fr. 31'613.30 zu bezahlen
und ihr den Lohnausweis 2019 auszuhändigen. Die Beklagte focht diesen Entscheid mit
Berufung beim Obergericht des Kantons Aargau an. Mit Verfügung vom 2. November 2022
verpflichtete der Instruktionsrichter am Obergericht die Beklagte, der Obergerichtskasse
innert 10 Tagen eine Parteikostensicherheit für das Berufungsverfahren von Fr. 5'750.-- zu
leisten. Die Beklagte hat mit Eingabe vom 15. November 2022 Beschwerde beim
Bundesgericht gegen diese Verfügung erhoben. Es wurden keine Vernehmlassungen
eingeholt.

E. 2
Mit der angefochtenen Verfügung wurde die Beschwerdeführerin zur Leistung einer
Sicherheit für die Parteientschädigung verpflichtet. Es handelt sich um einen selbständig
eröffneten Vor- und Zwischenentscheid, der weder die Zuständigkeit noch den Ausstand
betrifft und gegen den die Beschwerde nach Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG nur zulässig ist, wenn
der Entscheid einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken kann ( BGE 142 III
798 E. 2.1 f. mit Hinweisen; die Ausnahme von Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG fällt ausser
Betracht). Es obliegt der beschwerdeführenden Partei, darzutun, dass die Voraussetzungen
für eine ausnahmsweise Anfechtbarkeit eines Vor- und Zwischenentscheids erfüllt sind,
soweit deren Vorliegen nicht offensichtlich in die Augen springt ( BGE 142 III 798 E. 2.2
mit zahlreichen Hinweisen). Ficht sie - wie vorliegend - einen Entscheid bezüglich eines
Kostenvorschusses oder einer Sicherheit für die Parteientschädigung an, die im Gesetz
vorgesehen sind, und beruft sie sich darauf, der Zugang zum Gericht sei ihr verwehrt, muss
sie in der Beschwerdebegründung aufzeigen, dass ihr dieser Nachteil tatsächlich droht, da
sie finanziell nicht in der Lage ist, den Kostenvorschuss oder die Sicherheit zu leisten (
BGE 142 III 798 E. 2.3 und insbesondere E. 2.3.4). Die Beschwerdeführerin bringt nichts
Derartiges vor. Die Beschwerde ist somit offensichtlich unzulässig. Dass sie rügt, die
angefochtene Verfügung sei "nichtig", ändert daran nichts.

E. 3
Folglich ist auf die Beschwerde im vereinfachten Verfahren gemäss Art. 108 Abs. 1 lit. a
BGG nicht einzutreten. Ausnahmsweise werden keine Gerichtskosten erhoben (Art. 66 Abs.
1 zweiter Satz BGG). Demnach erkennt das präsidierende Mitglied:
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